
  
  
Obwohl aus Gründen der Lesbarkeit im Text die männliche Form gewählt wurde, beziehen sich die Angaben auf 
Angehörige aller Geschlechter.  
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Satzung über die Erhebung von Ablösebeträgen für notwendige Einstellplätze von 
Kraftfahrzeugen (Einstellplatzablösesatzung) 

 
Inkl. 1. Änderungssatzung vom 29.06.2023 
 
Aufgrund der §§ 10 und 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 
(NKomVG) in der Fassung vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576) zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20. Juni 2018 (Nds. GVBl. S. 113), in Verbindung mit § 47 
der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) in der Fassung vom 03. April 2012 (Nds. GVBl. 
S. 46), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. September 2017 (Nds. GVBl. S. 338), hat der 
Rat der Stadt Bleckede in seiner Sitzung am 29. Juni 2023 für das Gebiet der Stadt Bleckede 
folgende Satzung erlassen: 
 

§ 1 
Geltungsbereich 

 
Der Geltungsbereich der Satzung umfasst das gesamte Gebiet der Stadt Bleckede. 
 

§ 2  
Gegenstand 

 
Können notwendige Einstellplätze nicht oder nur unter außergewöhnlichen Schwierigkeiten 
entsprechend den Anforderungen des öffentlichen Baurechts hergestellt werden, so kann die 
Stadt ausnahmsweise zulassen, dass die Herstellung des Einstellplatzes durch die Zahlung 
eines Geldbetrages (Ablösebetrag) an sie ersetzt wird.  
 

§ 3  
Ablösebetrag 

 
Der Geldbetrag (Ablösebetrag), den der Bauherr oder ein nach § 56 NBauO Verantwortlicher 
an die Stadt Bleckede dafür zu zahlen hat, dass er notwendige Einstellplätze ausnahmsweise 
(§ 47 Absatz 5 NBauO) nicht herzustellen braucht, wird auf 6.000,00 € je Einstellplatz 
festgesetzt. 
 

§ 4 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt für den Landkreis 
Lüneburg in Kraft. Sie tritt 20 Jahre nach ihrem Inkrafttreten außer Kraft, soweit sie nicht vorher 
durch eine neue Satzung ersetzt wird.  
 
Gleichzeitig tritt die Satzung über den Ausgleichsbeitrag für Kfz-Einstellplätze 
(Ablösungssatzung) vom 27. Juni 2019 außer Kraft.  
 
Bleckede, den 29.Juni 2023 
 
gez. 
Neumann 
Bürgermeister 


